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I 
(Mitteilungen) 

EUROPÄISCHES PARLAMENT 

SCHRIFTLICHE ANFRAGEN OHNE ANTWORT (*) 

( 9 1 / C 103/01) 

Diese Liste wird gemäß Artikel 62 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments 
veröffentlicht: „Anfragen, auf die innerhalb eines Monats von der Kommission und innerhalb von 
zwei Monaten vom Rat oder von den im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit 
zusammentretenden Außenministern keine Antwort erteilt wurde, werden, in Erwartung der Ant

wort, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bekanntgegeben." 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2820/90 

von Herrn George Stevenson (S) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(17. 12. 1990) 

Betrifft: Bangladesch und Pakistan 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2857/90 

von Frau Viviane Reding (PPE) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(17. 12. 1990) 

Betrifft: Lage im Südsudan 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2821/90 

von Frau Winifred Ewing (ARC) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(17. 12. 1990) 

Betrifft: Forderung nach einem Referendum in Kaschmir 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2875/90 

von Herrn Terence Wynn (S) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(3. 1. 1991) 

Betrifft: Ausbildung der Roten Khmer durch Angehörige der 
britischen Streitkräfte 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2844/90 

von Herrn Victor Manuel Arbeloa Muru (S) 

an den Rat 

(17. 12. 1990) 

Betrifft: Bevölkerungspolitik 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2886/90 

von Herrn Franco Iacono (S) 

an den Rat 

(3. 1. 1991) 

Betrifft: Unzulängliche Verkehrsinfrastruktur in Süditalien 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2847/90 

von Herrn Victor Manuel Arbeloa Muru (S) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(17. 12. 1990) 

Betrifft: Lösung der Palästina Frage 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2904/90 

von Frau Raymonde Dury (S) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(3. 1. 1991) 

Betrifft: Normalisierung der Beziehungen zu China: die Tibet-
Frage 

(*) Die Antworten werden veröffentlicht, sobald sie von der befragten Institution erteilt worden sind. Der vollständige Wortlaut dieser Anfragen wurde im 
Bulletin des Europäischen Parlaments Nr. 01/D-91 bis Nr. 04/D-91 veröffentlicht. 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2905/90 

von Frau Maartje van Putten (S) 

an den Rat 

(3. 1. 1991) 

Betrifft: Behandlung von Wehrdienstverweigerern in Griechen
land 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2912/90 

von Herrn Hugh McMahon (S) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(3. 1. 1991) 

Betrifft: Südafrika 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2917/90 

von Frau Maartje van Putten (S) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(11. 1. 1991) 

Betrifft: Menschenrechtsverletzungen auf Papua-Neuguinea 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2924/90 

von Frau Mireille Elmalan (CG) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(11. 1. 1991) 

Betrifft: Gesetz, das Großbritannien ermächtigt, ausländische 
Schiffe in den internationalen Gewässern aufzubringen 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2930/90 

von Herrn Sergio Ribeiro (CG) 

an den Rat 

(11. 1. 1991) 

Betrifft: Rat der Minister für Industrie vom 26. November 1990 
— Beihilfen für den Schiffbau 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2931/90 

von Herrn Sergio Ribeiro (CG) 

an den Rat 

(11. 1. 1991) 

Betrifft: Rat der Minister für Industrie vom 26. November 1990 
— GATT und Textilien 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2970/90 

von Herrn Gianfranco Amendola (V) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Anwendung von Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie über 
d ieUVP 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2974/90 

von Herrn Thomas Megahy (S) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Menschenrechtsverletzungen in Sri Lanka 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2975/90 

von Herrn Thomas Megahy (S) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Menschenrechtsverletzungen in Sri Lanka 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2976/90 

von Herrn Richard Simmonds (ED) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Einhaltung der EG-Richtlinien 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2980/90 

von Herrn Miguel Arias Canete (PPE) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Handel mit Fischereierzeugnissen aus Kanada 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2988/90 

von Herrn Yves Galland (LDR) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Durchführung des PDZR (Programm zur Förderung 
der Entwicklung in den ländlichen Gebieten) 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2990/90 

von Herrn Karl von Wogau (PPE) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Vermarktung von Rohmilchkäse 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2997/90 

von Herrn Marco Pannella (NI) 

an den Rat 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Schutz der kurdischen Minderheit im Irak 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 2999/90 

von Herrn Pedro Canavarro (ARC) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Anwendung des Gemeinschaftsrechts 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3002/90 

von Herrn Reimer Böge (PPE) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betriff: Umweltfreundliche Schmier- und Hydrauliköle 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3006/90 

von Herrn Herman Verbeek (V) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Harmonisierung auf dem Gebiet der Herbizide und 
Pestizide 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3007/90 

von Frau Concepcio Ferrer (PPE) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Schutz- und Kontrollmaßnahmen im Textilsektor 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3012/90 

von Frau Brigitte Ernst de la Graete (V) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Nichteinhaltung des Urteils Dona/Mantero 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3013/90 

von Frau Brigitte Ernst de la Graete (V) 

an die Kommission 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Transfersystem für 
Berufssportler 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3016/90 

von Herrn Jose Gil-Robles Gil-Delgado (PPE) 

an die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(18. 1. 1991) 

Betrifft: Verzögerung bei den spanischen Justitzbehörden 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3017/90 

von Herrn Michael Welsh (ED) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Sicherheitsgurte für Kinder 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3019/90 

von Herrn Gerardo Fernändez-Albor (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: EG-Harmonisierung der Steuernummer 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3020/90 

von Herrn Gerardo Fernandez-Albor (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Beziehungen der Europäischen Gemeinschaften zur 
Welt-Tourismusorganisation 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3021/90 

von Herrn Carlos Robles Piquer (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Forschungsvorhaben gegen die Bodenerosion 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3022/90 

von Herrn Carlos Robles Piquer (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftsfinanzierung des portugiesischen Erdgas
netzes 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3024/90 

von Herrn Carlos Robles Piquer (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Werbekampagne für den Weinkonsum 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3032/90 

von Herrn Ian White (S) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Schulferien 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3040/90 

von Herrn Elio Di Rupo (S) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Hemmnisse für den freien Wettbewerb im Düngemit
telsektor 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3041/90 

von Herrn Elio Di Rupo (S) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Wiederaufbereitung und Recycling von Plastikabfällen 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3043/90 

von Herrn Elio Di Rupo (S) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Eurocheques 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3049/90 

von Herrn Jean-Pierre Raffarin (LDR) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Erforschung der Meeresumwelt 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3052/90 

von Herrn florus Wijsenbeek (LDR) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Grenzkontrollen in der Zugverbindung Paris—Brüssel 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3053/90 

von Herrn Miguel Arias Canete (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Verwendung der Haushaltslinie 9530 im Jahr 1990 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3055/90 

von Frau Winifred Ewing (ARC) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Verhandlungen über die Einfuhr norwegischen Lachses 
in die EG 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3058/90 

von Frau Mary Banotti (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Agrarpolitik und Umwelt 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3059/90 

von Frau Mary Banotti (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Strukturfonds und Forstwirtschaft in Irland 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3060/90 

von Frau Mary Banotti (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Anschnallpflicht für Kinder auf den Rücksitzen von 
Personenwagen 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3061/90 

von Frau Mary Banotti (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Einrichtung eines Zentrums zur Drogenbekämpfung 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3062/90 

von Frau Mary Banotti (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Wahlrecht für Behinderte 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3064/90 

von Frau Mary Banotti (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Abkommen über Kindesentführung 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3066/90 

von Herrn John Cushnahan (PPE) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Absatz von frischem Lachs aus Norwegen zu Dum
pingpreisen auf dem EG-Markt 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3067/90 

von Herrn Paul Lannoye (V) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Progamme Joule 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3070/90 

von Frau Cristiana Muscardini (NI) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung be
stimmt sind 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 3071/90 

von Herrn Sergio Ribeiro (CG) 

an die Kommission 

(28. 1. 1991) 

Betrifft: Ford/VW-Projekt Portugal und die „Abzweigung von 
Mitteln" 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 1/91 

von Herrn Kenneth Collins (S) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Produkt-Haftung 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 4/91 

von Herrn Bartho Pronk (PPE) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Zugänglichkeit in den Gebäuden der EG-Kommission 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 7/91 

von Herrn Henry Chabert (RDE) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Konsequenzen der infolge der Beschlüsse der schweize
rischen und österreichischen Behörden zu erwartenden 
Zunahme des Schwerlastverkehrs im Rhone-Tal für die 
Gebietskörperschaften 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 8/91 

von Herrn Henry Chabert (RDE) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Maßnahmen und Mittel der Gemeinschaft für die Re
gion Rhone-Alpes 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 13/91 

•von Herrn Marco Taradash (V) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Antiterrorismusgesetz in Griechenland 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 16/91 

von Herrn Herman Verbeek (V) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Herstellung von Rohaluminium in der Gemeinschaft 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 21/91 

von Herrn Jean-Pierre Raffarin (LDR) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Mittel aus dem EFRE und Diversifizierung der ländli
chen Bereiche 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 22/91 

von Herrn Jean-Pierre Raffarin (LDR) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Kampf gegen die Pornoindustrie 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 23/91 

von Herrn Jean-Pierre Raffarin (LDR) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Nukleare Sicherheit 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 24/91 

von Herrn Jean-Pierre Raffarin (LDR) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftliche Regelung für risikoreiche Berufe im 
Bereich des Sports 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 25/91 

von Herrn Jean-Pierre Raffarin (LDR) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Überregionales Informationsnetz im kulturellen Bereich 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 26/91 

von Herrn Jean-Pierre Raffarin (LDR) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Reform der gemeinsamen Agrarpolitik 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 27/91 

von Herrn Ernest Glinne (S) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Rolle des einzelnen Arztes im Bereich der Drogenab
hängigkeit 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 28/91 

von Herrn Ernest Glinne (S) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Behandlung von Drogenabhängigen mit Ersatzrausch
mitteln 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 31/91 

von Herrn Antoni Gutierrez Diaz (GUE) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Ausführung der Strukturfonds 1990 — Spanien Ziel 
Nr. 1 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 32/91 

von Herrn Antoni Gutierrez Diaz (GUE) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Ausführung der Strukturfonds 1990 — Spanien Ziel 
Nr. 2 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 33/91 

von Herrn Antoni Gutierrez Diaz (GUE) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Ausschüsse zur Begleitung der Operationellen Pro
gramme der Strukturfonds 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 34/91 

von Herrn Sergio Ribeiro (CG) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Erdgasprojekt für Portugal 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 40/91 

von Herrn Horus Wijsenbeek (LDR) 

an die Kommission 

(1. 2. 1991) 

Betrifft: Ausbildung zum Fahrlehrer 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 55/91 

von Herrn Madron Seligman (ED) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Richtlinie über zoologische Gärten 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 57/91 

von Herrn Maxime Verhagen (PPE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Militärputsch in Suriname 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 59/91 

von den Abgeordneten Henri Saby (S), Rosaria Bindi (PPE), 
Marie-Christine Aulas (V), und Maria Belo (S) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Weiterbehandlung des Berichts des Parlaments zur 
Verhütung von Blindheit in der Dritten Welt durch die 
Kommission 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 60/91 

von Herrn Alonso Puerta (GUE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Stromleitung zwischen Sabinänigo und Sarvise (Huesca 
— Spanien) 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 62/91 

von Herrn Elio Di Rupo (S) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Pharmazeutische Produkte 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 63/91 

von Herrn Jacques Vernier (RDE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftskontrollen in den zugelassenen Schlacht
betrieben 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 64/91 

von Herrn Pol Marck (PPE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Europäischer Wettbewerb „Entente Florale" 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 65/91 

von Herrn Pol Marck (PPE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: EG-Pavillon in Osaka 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 66/91 

von Herrn Gerardo Gaibisso (PPE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Strukturfonds: Beihilfen für die Region Latium (Italien) 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 67/91 

von Herrn Gerardo Gaibisso (PPE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Beihilfen der Gemeinschaft und der Europäischen Inve
stitionsbank für die Region Latium (Italien) 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 71/91 

von den Abgeordneten Carlos Perreau De Pinninck Domenech, 
Jose Ruiz-Mateos Jimenez De Tejada, Christian de la Malene 
und Mark Killilea (RDE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Lagerung radioaktiver Quecksilberabfälle 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 72/91 

von Herrn Gianfranco Fini (NI) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftliche Finanzierung einer Wiederverwer-
tungsanlage für festen Hausmüll in der Provinz Pescara 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 73/91 

von Herrn Llewellyn Smith (S) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Alternativen für die "Wiederaufbereitung von Kern
brennstoff 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 76/91 

von Herrn Llewellyn Smith (S) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Von der British Nuclear Fuel GmbH und dem Rat der 
Grafschaft Cumbria, VK, eingereichte Anträge auf fi
nanzielle Beihilfen 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 78/91 

von Herrn Filippos Pierros (PPE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Entwicklung der Biotechnologie in der Gemeinschaft 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 79/91 

von Herrn Mihail Papayannakis (GUE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Probleme der Textilindustrie 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 82/91 

von Frau Carmen Diez De Rivera Icaza (S) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Umwandlung von stillgelegten Eisenbahntrassen in 
„Grünstreifen" 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 83/91 

von Frau Carmen Diez De Rivera Icaza (S) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Ablassen von Altöl und Abwässern auf den kleinen In
seln der Gemeinschaft 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 84/91 

von Herrn Maxime Verhagen (PPE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Folgen des „Europas 1992" für die Entwicklungsländer 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 86/91 

von Herrn Niall Andrews (RDE) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Lorrain Osman 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 87/91 

von Herrn Luigi Moretti (ARC) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftsprogramm Epoch 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 89/91 

von den Abgeordneten Alexander Langer, Solange Fernex, En
rico Falqui, Paul Staes, Eugenio Melandri, Paul Lannoye und 
Virginio Bettini (V) 
an die Kommission 
(6. 2. 1991) 

Betrifft: Politische Union, Wirtschafts- und Währungsunion 
und sozialer Zusammenhalt 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 90/91 

von Herrn Victor Manuel Arbeloa Muru (S) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Haitische Arbeiter in den Zuckerrohrfeldern der Domi
nikanischen Republik 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 92/91 

von Sir Jack Stewart-Clark (ED) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Charta der sozialen Grundrechte — Vorschläge zur 
Lösung des Drogenproblems 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 94/91 

von Herrn Proinsias De Rossa (CG) 

an die Kommission 

(6. 2. 1991) 

Betrifft: Sturmschäden in Irland 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 98/91 

von Herrn Jean-Pierre Raffarin (LDR) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Verhütung von häuslichen Unfällen 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 99/91 

von Frau Ciaire Joanny und Herrn Gerard Monnier-Besombes 
(V) 
an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Alternative Eisenbahnverbindung — Straßenverbindung 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 100/91 

von Herrn Gerard Monnier-Besombes und Frau Ciaire Joanny 
(V) 
an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftsfinanzierung der Straßenverbindung 
Pau—Somport 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 101/91 

von Herrn Gerard Monnier-Besombes und Frau Ciaire Joanny 
(V) 
an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Nachträgliche Finanzierung von Vorstudien 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 104/91 

von Herrn Florus Wijsenbeek (LDR) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Zusammenarbeit in der Luftfahrt 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 105/91 

von Herrn Filippos Pierros (PPE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftszuschuß für vier Technologieparks in 
Griechenland 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 106/91 

von Herrn Antonio Iodice (PPE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Bürgerkrieg in Somalia 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 108/91 

von Herrn Filippos Pierros (PPE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Änderung des Beihilfesystems für Olivenöl 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 118/91 

von Herrn Alonso Puerta (GUE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Vorhaben für den Bau einer neuen Straße zwischen 
Ramacastafias und Candeleda (Ävila — Spanien) 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 122/91 

von Frau Ursula Schleicher (PPE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Unregelmäßigkeiten an französischen Mautstellen 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 123/91 

von Frau Jessica Larive (LDR) und 32 Mitunterzeichnern 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Europäisches Kfz-Kennzeichen 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 124/91 

von Herrn Herman Verbeek (V) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Herstellung und Verwendung von Hohlmantelmunition 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 125/91 

von Herrn Sotiris Kostopoulos (S) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Maßnahmen zum Schutz der Feuchtbiotope 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 127/91 

von Herrn Mihail Papayannakis (GUE) und Gianfranco Amen-
dola (V) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Vorhaben des staatlichen Elektrizitätsversorgungsunter
nehmens (DEI) in Drama 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 129/91 

von Herrn Bartho Pronk (PPE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Verspätete Übermittlung der Kommissionsvorschläge 
an das Parlament 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 130/91 

von Herrn Madron Seligman (ED) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen in Grie
chenland 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 131/91 

von Herrn Madron Seligman (ED) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Enteignung aus rassischen Gründen 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 132/91 

von Herrn Madron Seligman (ED) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Anerkennung von Flugzeugführerscheinen in der Zivil
luftfahrt 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 133/91 

von Herrn Louis Lauga (RDE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Europäisches Koordinationszentrum für biosubstitulo-
gische Methoden 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 138/91 

von Herrn Jose Valverde Lopez (PPE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Beihilfen der spanischen Regierung für das Unterneh
men Hytasa 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 141/91 

von Herrn Jose Valverde Lopez (PPE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Illegale, weitverbreitete Verwendung von Clenbuterol 
in Spanien 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 143/91 

von Herrn Ernest Glinne (S) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Disziplinarrecht der Ärztekammern 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 144/91 

von Herrn Mihail Papayannakis (GUE) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft; Verstoß gegen gemeinschaftliche Rechtsvorschriften 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 145/91 

von Herrn Gianfranco Amendola (V) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: Preisauftrieb, Agiotage und schwarze Börse aufgrund 
der Golfkrise 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 146/91 

der Herren Gianfranco Amendola und Virginio Bettini (V) 

an die Kommission 

(11. 2. 1991) 

Betrifft: EG-Mittel für die Stadt Como 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 149/91 

von Herrn Jesus Cabezön' Alonso (S) 

an die Kommission 

(20. 2. 1991) 

Betrifft: Zulassung des regionalen Schlachthofes von Torrela-
vega (Cantabria) 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 152/91 

von Herrn Mihail Papayannakis (GUE) 

an die Kommission 

(20. 2. 1991) 

Betrifft: Verwendung von Tränengas durch die griechische 
Polizei 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 154/91 

von Herrn Max Simeoni (ARC) 

an die Kommission 

(20. 2. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftliche Finanzierung der Straßenverbindung 
Pau—Somport (Pyrenees-Atlantiques — Frankreich) 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 155/91 

von Herrn Max Simeoni (ARC) 

an die Kommission 

(20. 2. 1991) 

Betrifft: Erhaltung der Fauna und die Richtlinie 79/409/EWG 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 156/91 

von Frau Ciaire Joanny (V) 

an die Kommission 

(20. 2. 1991) 

Betrifft: Auswirkungen der Gemeinschaftspolitik auf das kultu
relle Leben und die kulturelle Vielfalt 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 158/91 

von Herrn Jean-Pierre Raffarin (LDR) 

an die Kommission 

(20. 2. 1991) 

Betrifft: Seehechtbestände 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 200/91 

von Herrn Miguel Alias Cafiete (PPE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Durchführung des Fischereiabkommens EWG—Gui
nea-Bissau 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 202/91 

von Frau Christine Crawley (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Mehrwertsteuer für die Royal National Lifeboat Insti
tution 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 204/91 

von Herrn Gerhard Schmid (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Monopolstellung der französischen Rüstungsfirma 
GIAT 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 205/91 

von Herrn Heinz Köhler (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: 5b-Zielgebiet in Bayern (Deutschland) 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 206/91 

von Herrn Adrien Zeller (PPE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Anerkennung und Vollstreckung der zivil- und han
delsrechtlichen Urteile zwischen den EG-Mitgliedstaa
ten 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 207/91 

von Herrn Adrien Zeller (PPE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Europäisches Bergführerstatut 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 208/91 

von Herrn Ben Fayot (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Media-Programm für das Theater 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 209/91 

von Herrn Ben Fayot (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Bedienstete auf Zeit 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 212/91 

von Frau Mary Banotti (PPE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Schadenersatzleistungen von Fluglinien 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 213/91 

von Frau Mary Banotti (PPE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Beziehungen EG—Vietnam 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 214/91 

von Frau Mary Banotti (PPE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Nationale Kunstschätze 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 215/91 

von Herrn Louis Lauga (RDE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Heringsfischerei 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 218/91 

von Herrn Dieter Rogalla (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Übertragung von Ruhegehaltsansprüchen von Beamten 
deutscher Nationalität 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 219/91 

von Herrn Gerardo Fernandez-Albor (PPE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Ausbildung von Immobilienmaklern 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 220/91 

von Herrn Gerardo Fernandez-Albor (PPE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftsprogramm zugunsten der Hotelindustrie 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 222/91 

von Herrn Carlos Robles Piquer (PPE) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Regelung der Sparkassentätigkeit in den gemeinschaft
lichen Finanzvorschriften 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 223/91 

von Herrn Victor Manuel Arbeloa Muru (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Berufung von Ordinarien für den „Jean-Monnet-Lehr-
stuhl" 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 228/91 

von Herrn Stephen Hughes (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Null-Sätze der Mehrwertsteuer 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 229/91 

von Herrn Christopher Jackson (ED) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Hybrid-Weine 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 230/91 

von Herrn Christopher Jackson (ED) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Gemeinschaftliche Samenrichtlinie 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 232/91 

von Herrn Jose Mendes Bota (LDR) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Massaker und Folter an der Tuareg-Bevölkerung 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 233/91 

von Herrn Elio Di Rupo (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Einfuhr tropischer Hölzer aus Malaysia 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 236/91 

von Herrn Francois-Xavier de Donnea (LDR) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Freier Warenverkehr im Tierhandel 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 237/91 

von Herrn Sotiris Kostopoulos (S) 

an die Kommission 

(18. 2. 1991) 

Betrifft: Maßnahmen zum Schutz der Handelsschiffe im Persi
schen Golf 
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KOMMISSION 

ECU O 

18. April 1991 

(91/C 103/02) 

Betrag in nationaler Währung für eine Einheit: 

Belgischer und 
Luxemburgischer Franken 

Deutsche Mark 

Holländischer Gulden 

Pfund Sterling 

Dänische Krone 

Französischer Franken 

Italienische Lira 

Irisches Pfund 

Griechische Drachme 

Spanische Peseta 

42,4234 

2,06274 

2,32402 

0,690639 

7,89420 

6,97083 

1527,32 

0,771440 

223,725 

127,624 

Portugiesischer Escudo 179,044 

US-Dollar 1,22381 

Schweizer Franken 1,75801 

Schwedische Krone 7,42120 

Norwegische Krone 8,02025 

Kanadischer Dollar 1,40959 

Österreichischer Schilling 14,5181 

Finnmark 4,84018 

Japanischer Yen 167,417 

Australischer Dollar 1,57505 

Neuseeländischer Dollar 2,07075 

Die Kommission verfügt jetzt über einen Fernschreiber mit Abrufmöglichkeit, der die Umrechnungskurse 
in den wichtigsten Währungen automatisch mitteilt. Die Kurse sind börsentäglich ab 15.30 Uhr bis 13 Uhr 
am folgenden Tag abrufbar. 
Dabei ist in folgender Weise zu verfahren: 
— Fernschreib-Nr. 23789 in Brüssel wählen; 
— eigene Fernschreib-Nummer angeben; 
— den Code „cccc" eingeben, der den Abruf der Umrechnungskurse des Ecu auslöst; 
— den Ablauf der Übertragung nicht unterbrechen; das Ende der Mitteilung wird automatisch durch den 

Code „ffff" angezeigt. 

Vermerk: Die Kommission unterhält ferner einen Fernschreiber mit Antwortgerät (unter der Nummer 
21791), bei dem die Tagesdaten für die Berechnung der Währungsausgleichsbeträge im Rahmen 
der Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik abgerufen werden können. 

(') Verordnung (EWG) Nr. 3180/78 des Rates vom 18. Dezember 1978 (ABl. Nr. L 379 vom 30. 12. 1978, 
S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1971/89 (ABl. Nr. L 189 vom 4. 7. 1989, 
S. 1). 
Beschluß 80/1184/EWG des Rates vom 18. Dezember 1980 (Abkommen von Lome) (ABl. Nr. L 349 
vom 23. 12. 1980, S. 34). 
Entscheidung Nr. 3334/80/EGKS der Kommission vom 19. Dezember 1980 (ABl. Nr. L 349 vom 
23. 12. 1980, S. 27). 
Haushaltsordnung vom 16. Dezember 1980 betreffend den allgemeinen Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaften (ABl. Nr. L 345 vom 20. 12. 1980, S. 23). 
Verordnung (EWG) Nr. 3308/80 des Rates vom 16. Dezember 1980 (ABl. Nr. L 345 vom 20. 12. 1980, 
S. 1). 
Entscheidung des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank vom 13. Mai 1981 
(ABI. Nr. L 311 vom 30. 10. 1981, S. 1). 
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Mitteilung der Kommission betreffend die Durchführung der Richtlinie 89/618/Euratom des 
Rates vom 27. November 1989 über die Unterrichtung der Bevölkerung über die bei einer 
radiologischen Notstandssituation geltenden Verhaltensmaßregeln und zu ergreifenden Gesund

heitsschutzmaßnahmen 

(91/C 103/03) 

Im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 
89/618/Euratom des Rates vom 27. November 1989 
über die Unterrichtung der Bevölkerung über die bei ei
ner radiologischen Notstandssituation geltenden Verhal
tensmaßregeln und zu ergreifenden Gesundheitsschutz
maßnahmen (x) möchte die Kommission nach Anhörung 
der Gruppe wissenschaftlicher Sachverständiger nach Ar
tikel 31 des Euratom-Vertrags folgende Informationen 
zu den Artikeln 5 und 6 der genannten Richtlinie sowie 
den dazugehörigen Anhängen mitteilen: 

I. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 

1. Die vorliegende Mitteilung soll die Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht un
terstützen. 

Sie sollte als Bezugsgrundlage gelten, da die Mitglied
staaten nur an die Bestimmungen der Richtlinie gebun
den sind. 

Um diese Mitteilung so sinnvoll wie möglich zu gestal
ten, wurden verschiedene Beispiele angegeben, die in ei
nigen Mitgliedstaaten erfolgreich eingesetzt wurden. 

2. Die Verabschiedung der Richtlinie 89/618/EWG 
durch den Rat am 27. November 1989 dient einer Ver
vollständigung der Richtlinie 80/836/Euratom des Rates 
vom 15. Juli 1980 zur Änderung der Richtlinien, mit de
nen die Grundnormen für den Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung und der Arbeitskräfte gegen die Gefahren 
ionisierender Strahlungen festgelegt wurden (2), und ins
besondere ihres Artikels 45, der die Mitgliedstaaten ver
pflichtet, im Hinblick auf etwaige Unfälle Interventions
schwellen und -dienste zum Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung vorzusehen. 

3. Die Richtlinie 89/618/Euratom sieht zwei Vorge
hensweisen vor: 

— eine vorherige Unterrichtung der Bevölkerung, die 
betroffen sein könnte, im Normalfall (Artikel 5 der 
Richtlinie), 

— eine Unterrichtung der tatsächlich betroffenen Bevöl
kerung bei einer radiologischen Notstandssituation 
(Artikel 6 der Richtlinie). 

Diese beiden Informationsarten ergänzen sich gegensei
tig und sind nach Möglichkeit beide zu übermitteln. Dies 

müßte bei den festen Anlagen oder Tätigkeiten gemäß 
Artikel 2 immer möglich sein. Bei Unfällen im Zusam
menhang mit einem Transport oder bei Satelliten mit Re
aktorantrieb ist eine „vorherige Unterrichtung" oft nicht 
möglich. In zahlreichen Situationen sollte es jedoch 
möglich sein, eine „erste Information" in der Vorwarn-
stufe zu erteilen, z. B. bei Absturz eines Satelliten, der 
sich über mehrere Tage oder Wochen hinziehen kann, 
oder wenn ein Schiff in Seenot geraten ist, die an Bord 
befindlichen Behälter mit radioaktiven Stoffen jedoch 
noch verschlossen sind. In einer derartigen Vorwarnstufe 
könnte eine „erste Information" als Vorbereitung auf die 
weiteren Informationen verbreitet werden, die im Falle 
einer erheblichen Freisetzung von Radioaktivität erfor
derlich werden könnten. 

4. Die zwei in der Richtlinie vorgesehenen Informa
tionsarten betreffen nicht nur die Schutzmaßnahmen und 
Verhaltensmaßregeln im Falle einer radiologischen Not
standssituation, sondern auch die Grundbegriffe der Ra
dioaktivität und ihre Auswirkungen. 

5. Die Erfahrung mit der Anwendung des Artikels 8 
der Richtlinie 82/501/EWG des Rates vom 24. Juni 
1982 über die Gefahren schwerer Unfälle bei bestimmten 
Industrietätigkeiten (}), der sogenannten „Seveso"-Richt-
linie, hat gezeigt, daß eine Politik zur Unterrichtung der 
Bevölkerung über die technologischen Gefährdungen nur 
dann effizient ist, wenn sie folgenden Kriterien ent
spricht: 

— ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen den be
troffenen Stellen (lokale, regionale und nationale, 
Behörden, Anlagenbetreiber) ist erforderlich. 

Die betreffenden Stellen können zu diesem Zweck 
geeignete Abkommen über die entsprechenden Zu
ständigkeitsbereiche, die Verfahren und den Zeitplan 
der Informationsverbreitung sowie den Inhalt dieser 
Informationen treffen; 

— die Unterrichtung der Öffentlichkeit ist Bestandteil 
der Notfallplanung. 

6. Sofern vergleichbare Ratschläge zu den Notfallplä
nen für andere schwere Unfälle in der Industrie verfüg
bar sind, erscheint es sinnvoll, sämtliche Ratschläge zu 
einem einzigen Dokument zusammenzufassen, um Ver
wirrung und Überdruß in der Bevölkerung zu vermeiden. 

0) ABl. Nr. L 357 vom 7. 12. 1989, S. 31. 

O ABl. Nr. L 246 vom 17. 9. 1980, S. 1. (J) ABl. Nr. L 230 vom 5. 8. 1982, S. 1. 
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IL VORHERIGE UNTERRICHTUNG 

A. Aktion im Hinblick auf die Organisation der Informa
tionsverbreitung (Artikel 5) 

1. Es muß klar unterschieden werden zwischen 
den regionalen und lokalen Bevölkerungsgruppen ei
nerseits, die Gegenstand regionaler oder lokaler In
terventionspläne fester Anlagen sind, und der Ge
samtbevölkerung andererseits, die von einem nationa
len Interventionsplan erfaßt wird, der auch für die 
Unfälle gedacht ist, die ihren Ursprung außerhalb des 
nationalen Staatsgebiets haben oder sich im Zusam
menhang mit Aktivitäten ereignen, die nicht an feste 
Anlagen gebunden sind (z. B. Unfall beim Transport 
von radioaktiven Stoffen). 

Die vorherige Information, die diesen beiden Bevöl
kerungsgruppen gemäß Artikel 5 mitgeteilt werden 
muß, ist nicht vergleichbar. Die Informationen für die 
in der Nähe fester Anlagen lebenden Bevölkerungs
gruppen könnten detaillierter als die Informationen 
für die Gesamtbevölkerung sein, da letztere bei einer 
radiologischen Notstandssituation wahrscheinlich in 
weniger starkem Maße betroffen wäre. 

Hinsichtlich der auf regionaler oder lokaler Ebene 
verbreiteten Informationen erscheint es sinnvoll, ent
sprechende „Vorarbeit" zu leisten, indem im voraus 
den Personen spezifische Informationen übermittelt 
werden, die bei der Informationsverbreitung eine vor
rangige Rolle spielen, wie z. B. den Beschäftigten ei
ner Anlage, Kommunalpolitikern und Journalisten so
wie den für die Durchführung der Notfallpläne un
mittelbar verantwortlichen Personen. 

2. Die Einsetzung lokaler Ausschüsse, bestehend 
aus Vertretern der Kommunalbehörden, der zustän
digen nationalen Stellen und der betroffenen Einrich
tungen, kann bei der Verfügbarmachung ausreichen
der und detaillierter Informationen für die lokale Be
völkerung eine entscheidende Rolle spielen. 

3. Der grundlegende Notfallplan ist vielleicht eines 
der wirkungsvollsten Informationsinstrumente. Er 
könnte in geeigneter Form veröffentlicht und der Ge
samtbevölkerung zugänglich gemacht werden. 

Der Bevölkerung könnte außerdem die Möglichkeit 
gegeben werden, die sie betreffenden regionalen oder 
lokalen Interventionspläne unter von den zuständigen 
Behörden festgelegten Bedingungen und unter Be
rücksichtigung der erforderlichen Vertraulichkeit und 
der nationalen Sicherheit einzusehen. 

4. Die entsprechenden Informationen können auch 
im Rahmen der Lehrprogramme in sämtlichen Schul
stufen übermittelt werden. 

5. Die Mitgliedstaaten müssen hinsichtlich der Be
völkerung eine aktive Informationspolitik betreiben, 

d. h. ohne ausdrückliche Aufforderung seitens der 
Bevölkerung (Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie). 

6. Die zuständigen Stellen in den einzelnen Mit
gliedstaaten müssen festlegen, wie die einzelnen Per
sonen jeweils zu unterrichten sind, z. B. durch ein an 
sie gerichtetes Schreiben oder eine Informationsbro
schüre; sie müssen außerdem entscheiden, wie die lo
kale Bevölkerung insgesamt informiert werden kann, 
z. B. durch Anschläge innerhalb eines gewissen Um
kreises, Veröffentlichungen in den Lokalzeitungen, 
Sendungen der lokalen Radio- und Fernsehanstalten, 
Veranstaltung von Ausstellungen mit Plänen, entspre
chenden Unterlagen, geographischen Schaubildern 
und Modellen, Besuche von Kernanlagen sowie 
durch öffentliche Sitzungen. 

Die Behörden könnten im Rahmen öffentlicher Mit
teilungen oder durch ein Schreiben oder eine Infor
mationsbroschüre angeben, wo und bei welchen Ein
richtungen zusätzliche Informationen eingesehen 
werden können oder erhältlich sind. 

Um zu vermeiden, daß die vorher verbreiteten Infor
mationen verlorengehen, könnte eine bestimmte Art 
der Veröffentlichung vorgesehen werden, damit sie 
im Bedarfsfall zur Hand ist (z. B. Aufnahme der In
formationen in das Telefonbuch). 

7. Die Mitgliedstaaten müssen die Häufigkeit der 
Informationsverbreitung festlegen. Die Information 
muß häufig genug, z. B. einmal alle zwei oder drei 
Jahre, übermittelt werden, um eine fortlaufende und 
aktuelle Informationsverbreitung zu gewährleisten. 

8. Die verbreiteten Informationen sollten ungeach
tet der üblichen Verbreitungshäufigkeit auf den neue
sten Stand gebracht werden, wenn sich z. B. bedeut
same Änderungen hinsichtlich der Interventionspläne 
ergeben, die eine praktische Auswirkung für die Be
völkerung haben, z. B. bei einer Änderung der Warn
mittel, der Schutzmaßnahmen oder des von dem In
terventionsplan erfaßten Bereichs. 

B. Festlegung des Inhalts der Information (Anhang I der 
Richtlinie) 

TRANSPARENZ SCHAFFT VERTRAUEN 

1. Im Normalfall sollte die Information in erster 
Linie die Bevölkerung aufklären und über das tat
sächliche Vorhandensein von Interventionsplänen auf 
nationaler Ebene unterrichten, auch im Zusammen
hang mit den Gefährdungen durch nicht feste Anla
gen oder Gefährdungen mit Ursprung außerhalb des 
nationalen Staatsgebiets sowie im Hinblick auf das 
Bestehen regionaler oder lokaler Interventionspläne 
für die festen Anlagen. 
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Damit die Bevölkerung die übermittelten Informatio
nen ernst nimmt, ohne dabei das Ausmaß der Gefähr
dung zu überschätzen, müssen die Informationen 
glaubwürdig sein und der Bevölkerung verdeutlichen, 
daß die Interventionspläne im Falle einer tatsächli
chen Notstandssituation auch praktisch durchführbar 
sind. 

2. Die vier in Anhang I angegebenen Punkte müs
sen auf jeden Fall in der vorherigen Unterrichtung 
der Bevölkerung erfaßt sein, auch wenn die Gesamt
bevölkerung durch einen nationalen Informationsplan 
unterrichtet wird. 

Die von den Mitgliedstaaten verbreiteten Informatio
nen können weitere als die in Anhang I festgelegten 
Punkte umfassen. Dieser Grundsatz ist in Artikel 11 
der Richtlinie enthalten. 

Darüber hinaus sollten auch Kenntnisse über den 
Strahlenschutz vermittel werden, und zwar sinnvoll
erweise nicht nur unter Berücksichtigung der Gefähr
dung durch die Kernenergie, sondern im Hinblick 
auf alle Strahlenquellen, die eine radiologische Not
standssituation verursachen können. 

3. Grundbegriffe und Auswirkungen der Radioakti
vität 

Die vorherige Unterrichtung könnte folgende Punkte 
umfassen: 

die G r u n d b e g r i f f e der R a d i o a k t i v i t ä t , 

wobei insbesondere die verwendete Terminologie zu 
beachten ist. Die wissenschaftlichen Begriffe sollten 
die physikalischen und dosimetrischen Aspekte der 
Strahlung umfassen: 

— Erklärung der Begriffe „Aktivität" und „Dosis", 

— für diese Mengen verwendete wissenschaftliche 
Meßeinheiten (Beschränkung auf die Einheiten 
Becquerel und Sievert), 

— Vergleich zwischen natürlicher und künstlicher 
Radioaktivität. 

A u s w i r k u n g e n de r R a d i o a k t i v i t ä t auf den 
M e n s c h e n und die U m w e l t 

— Erläuterung des Unterschieds zwischen Bestrah
lung und Kontaminierung, 

— Unterscheidung zwischen unmittelbaren Auswir
kungen und Spätfolgen, 

— Expositionspfade beim Menschen, einschließlich 
Transfer in der Nahrungskette. 

Im Rahmen dieser allgemeinen Informationen sollten 
außerdem Angaben zu den Grundsätzen des Strah
lenschutzes enthalten sein. 

4. Berücksichtigte radiologische Notstandssituationen 
und ihre Folgen für Bevölkerung und Umwelt 

Die Informationen, die für die in der Nähe einer 
Kernanlage lebende Bevölkerung bestimmt ist, sollte 
folgende Punkte umfassen: 

— einfache Beschreibung der Tätigkeiten auf dem 
Gelände der Anlage, 

— Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit Auswirkun
gen auf die Bevölkerung, 

— Angaben zur Art, räumlicher und zeitlicher Ver
teilung der bei einem Unfall möglicherweise 
ermittierten Stoffe (Gas, Staub und Flüssigkeit). 

Die internationale Skala nuklearer Vorkommnisse 
könnte zur Erläuterung der entsprechenden Fol
gen bei verschiedenen Situationen sehr hilfreich 
sein. 

5. Geplante Notfallmaßnahmen zur Warnung, zum 
Schutz und zur Rettung der Bevölkerung bei einer ra
diologischen Notstandssituation 

— Genaue Angaben der zur Alarmierung der Bevöl
kerung vorhandenen Mittel (Sirene, Rundfunk-
und Fernsehmeldungen, Polizei). 

— Bei lokalen Interventionsplänen allgemeine Dar
stellung ihres Aufbaus und der entsprechenden 
Schutzmaßnahmen. 

6. Geeignete Informationen über das angemessene 
Verhalten der Bevölkerung bei einer radiologischen 
Notstandssituation 

Die Informationen zu dem kurzfristigen Verhalten 
(während der ersten Stunden bis zu den ersten Tagen 
nach Eintreten des Unfalls) könnten Hinweise darauf 
geben, die Alarmzeichen zu beachten, im Haus zu 
verbleiben, Rundfunkdurchsagen zu beachten und 
weitere Instruktionen abzuwarten. 

Die Angaben zu den langfristig geltenden Verhaltens
maßregeln könnten die Selbstschutzmaßnahmen, die 
Einhaltung der Anweisungen zur Dekontaminierung 
sowie beispielsweise die Bedingungen für den Ver
zehr von Nahrungsmitteln und die Aufnahme von 
Trinkwasser betreffen. 

III. UNTERRICHTUNG BEI EINER RADIOLOGISCHEN 
NOTSTANDSSITUATION 

A. Aktionen zur Organisation der Informationsverbrei
tung (Artikel 6 der Richtlinie) 

1. Bei einer tatsächlichen radiologischen Not
standssituation muß die tatsächlich betroffene Bevöl
kerung zusammenhängend, rasch und offen infor
miert werden, damit sie tatsächlich die entsprechen-
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den Verhaltensmaßregeln beachtet. Dies ist nur mög
lich, wenn das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen 
wird. 

Die Glaubwürdigkeit der Informationen hängt in 
starkem Maße von ihrer raschen Verbreitung und der 
Organisation der Informationsverteilung ab. 

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 muß die Bevölkerung un
verzüglich unterrichtet werden, da Informationsman
gel und Unwissenheit der Bevölkerung zu Unruhe 
und unvorhergesehenen Reaktionen führen können; 
die Mitgliedstaaten könnten daher die Bevölkerung 
gegebenenfalls bereits in der Vorwarnstufe (siehe An
hang II Ziffer 2) unterrichten. 

Es sind möglichst direkte Informationsquellen einzu
setzen (nationale, regionale und lokale Presse und 
Rundfunksender, Fernsehen, direkte Telefonauskunft 
und gegebenenfalls elektronische Informationsdienste 
wie z. B. Bildschirmtext). 

Widersprüchliche Informationen der unterschiedli
chen Informationsquellen sollten soweit wie irgend 
möglich vermieden werden; dies könnte z. B. durch 
die Schaffung oder Benennung einer nationalen 
Agentur geschehen, die für die Verbreitung der In
formation und deren Koordinierung zuständig ist. 

2. Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Un
terrichtung der Bevölkerung bei einer tatsächlichen 
radiologischen Notstandssituation gilt für alle Situa
tionen, die zu einer Überschreitung der jährlichen 
Dosisgrenzwerte für Einzelpersonen während eines 
Jahres nach Eintreten des Unfalls führen, wie dies in 
den gemeinschaftlichen Grundnormen für den Ge
sundheitsschutz gegen die Gefahren ionisierender 
Strahlungen festgelegt wurde (siehe Artikel 12 der 
Richtlinie 80/836/Euratom). 

B. Festlegung des Inhalts der Informationen (Anhang II 
der Richtlinie) 

1. Die Information muß der jeweiligen Situation 
entsprechen, dabei jedoch nicht unbedingt sämtliche 
in Anhang II angegebenen Punkte umfassen. Zu un
terscheiden sind verschiedene Fälle: 

— die Vorwarnstufe (Anhang II Ziffer 2), 

— die Situation nach Bekanntwerden der Notstands
situation (Anhang II Ziffer 1 Buchstabe a)), 

— die Situation, in der entsprechende Maßnahmen 
und Schutzverhalten erforderlich sind (Anhang II 
Ziffer 1 Buchstaben b) und c): situationsbedingte 
Möglichkeiten). 

2. In der Richtlinie werden die gemeinsamen Ziele 
der Notstandssituation im Hinblick auf ihren Infor
mationsinhalt festgelegt: 

— die Grundzüge der Interventionspläne sollten der 
Öffentlichkeit im voraus mitgeteilt werden, 

— sie sollten gemäß Anhang II der Richtlinie Be
stimmungen zur Informationsverbreitung im Falle 
eines Unfalls enthalten. 

3. Je nach der radiologischen Notstandssituation 
sollte die Information folgende Angaben umfassen: 

I n f o r m a t i o n e n übe r die r a d i o l o g i s c h e N o t 
s t a n d s s i t u a t i o n 

— Art, Datum und Zeitpunkt des Unfalls, 

— Art der radiologischen Notstandssituation, 

— wesentliche Eigenschaften der freigesetzten radio
aktiven Stoffe, 

— gefährdetes Gebiet, 

— voraussichtliche Entwicklung der Situation und 
Einfluß der klimatischen und meteorologischen 
Faktoren. 

S i che rhe i t s an Weisungen 

— Aufenthalt im Freien und Aufenthalt in Wohnun
gen, 

— Bedingungen für den Verzehr von Nahrungsmit
teln und die Aufnahme von Trinkwasser (Verdün
nung, Reinigung), 

— Einschränkungen und Warnungen im Hinblick 
auf die Ernährung, 

— Verteilungsstellen für nichtkontaminierte Nah
rungsmittel und nichtkontaminiertes Trinkwasser, 

— Gebrauch von Kleidung und Schuhen, 

— Körperpflege, 

— Verteilung von Jodtabletten, 

— Maßnahmen im Fall einer Evakuierung: 

— öffentliche Transportmittel (Haltepunkte und 
Abfahrtszeiten), 

— für Privatfahrzeuge vorgesehene Strecken und 
Einschränkungen des Straßenverkehrs, 

— Unterkunfts- und Schutzeinrichtungen sowie 
entsprechende Aufnahmekapazitäten, 

— medizinische Versorgungszentren sowie für 
die medizinische Versorgung geltende Bestim
mungen. 
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4. Besondere Anweisungen fiir bestimmte Bevölke
rungsgruppen 

Gegebenenfalls können zusätzliche Informationen für 
Kinder oder schwangere Frauen (Anweisungen zu 
dem Verzehr von Nahrungsmitteln, Informationen 
über Exposition des Embryos oder des Fötus) sowie 
zusätzliche Informationen für Landwirte (Anweisun
gen über Erntebedingungen und Schutz des Viehbe
standes) verbreitet werden. 

Wenn Ärzte, Lehrpersonen und Journalisten als In-
formationsknotenpunkte dienen, sollten sie umfassen
der und eingehender bereits im Stadium der Vor-
warnstufe informiert werden, sofern diese Vorwarn-
stufe ausgerufen wude. 

Darüber hinaus sollten die Leiter schulischer und so
zialer Einrichtungen (z. B. Seniorenwohnheime) so
wie die Leiter von Einrichtungen des Gesundheitswe
sens und der Industrie bereits bei Eintreten der Vor-
warnstufe Informationen und Anweisungen zu dem 
Verhalten der Bevölkerungsgruppen erhalten, für die 
sie verantwortlich sind. 

5. Ratschläge zur Zusammenarbeit im Rahmen der 
Anweisungen fiir die Bevölkerung 

Die Bevölkerung sollte aufgefordert werden, die An
weisungen der zuständigen Stellen bei einer radiolo
gischen Notstandssituation zu befolgen (z. B.: Ver
bleiben im Haus oder einzuhaltender Evakuierungs
plan). 

6. Grundbegriffe und Auswirkungen der Radioakti
vität 

Es wird in der Praxis schwierig sein, während der er
sten Tage nach einem Unfall zusätzliche Informatio
nen zu den Grundbegriffen der Radioaktivität und 
ihrer Auswirkungen zu verbreiten. Daher sollten diese 
Informationen erst zu einem späteren Zeitpunkt ver
breitet werden. 

IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

1. Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten, 
diese Mitteilung bei der Einführung oder Anpassung der 
für die Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht 
geeigneten Bestimmungen und Verwaltungspraktiken zu 
berücksichtigen. 

2. Die Kommission weist darauf hin, daß die Mit
gliedstaaten nach Artikel 33 des Euratom-Vertrags ge
halten sind, der Kommission die Entwürfe geeigneter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Einhaltung der 
Grundnormen vorzulegen, damit die Kommission et
waige Empfehlungen aussprechen kann. Daraus ergibt 

. sich insbesondere, daß jeder Entwurf einer Bestimmung 
über das Recht der Bevölkerung auf Informationen über 
die Gefährdung durch Radioaktivität oder entsprechende 
Interventionspläne zwecks Prüfung der Übereinstim
mung mit der fraglichen Richtlinie Gegenstand eines sol
chen Verfahrens sein muß. 
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Dauerausschreibung gemäß Verordnung (EWG) Nr. 570/88 der Kommission vom 16. Februar 
1988 über den Verkauf von Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Butter und 

Butterfett für die Herstellung von Backwaren, Speiseeis und anderen Lebensmitteln 

(91/C 103/04) 

(ABl. Nr. L 55 vom 1. 3. 1988, S. 31) 

Ausschreibung Nr. 66 

Datum des Kommissionsbeschlusses: 15. April 1991 
(in ECU/WO kg) 

Formel 

Verwertung 

Mindestpreis 

Butter 
> 8 2 % 

Butter 
< 82 % 

In unverändertem 
Zustand 

Butterfett 

In unverändertem 
Zustand 

Butterfett 

Verarbeitungssicherheit 

Höchst
beihilfe 

Verarbei
tungssicher

heit 

Butter > 82 % 

Butter < 82 % 

Butterfett 

Butter 

Butterfett 

A/C 

Mit 
Indikatoren 

— 

— 

— 

— 

- D 

Ohne 
Indikatoren 

— 

— 

— 

— 

— 

153 

149 

200 

184 

240 

150 

146 

195 

— 

— 

B 

Mit 
Indikatoren 

— 

— 

— 

— 

Ohne 
Indikatoren 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

174 

158 

209 

130 

126 

171 

— 

— 

Mitteilung der im Rahmen verschiedener Ausschreibungsverfahren in der Landwirtschaft 
gefaßten Beschlüsse (Milch und Milcherzeugnisse) 

(91/C 103/05) 

(Siehe Mitteilung im ABl. Nr. L 360 vom 21. 12. 1982, S. 43) 
(in ECU/100 kg) 

Dauerausschreibung 

Verordnung (EWG) Nr. 
1589/87 der Kommission 
vom 5. Juni 1987 über den 
Ankauf von Butter durch 
die Interventionsstellen im 
Ausschreibungsverfahren 

(ABl. Nr. L 146 vom 6. 6. 
1987, S. 27) 

Aus
schreibung 

Nr. 

87 

Datum des 
Kommissions

beschlusses 

15. 4. 1991 

Verwendungszweck der Butter 

Butter mit einem Fettgehalt von weniger 
als 82 Gewichtshundertteilen: 
— Spanien 
— Irland, Nordirland 
— Portugal 
— Belgien, Dänemark, Deutschland, 

Griechenland, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Groß
britannien 

Butter mit einem Fettgehalt von 82 Ge
wichtshundertteilen oder mehr: 
— Spanien 
— Irland, Nordirland 
— Portugal 
— Belgien, Dänemark, Deutschland, 

Griechenland, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Groß
britannien 

Höchstankaufs
preis 

285,00 
275,19 
262,58 

270,69 

Beihilfe
höchstbetrag Kaution 

(in ECU/100 kg) 

Dauerausschreibung 

Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kom
mission vom 20. Februar 1990 über die Ge
währung einer Beihilfe im Ausschreibungs
verfahren für Butterfett zum unmittelbaren 
Verbrauch in der Gemeinschaft 
(ABl. Nr. L 45 vom 21. 2. 1990, S. 8) 

Ausschreibung 
Nr. 

26 

Datum des 
Kommissions

beschlusses 

15. 4. 1991 

Höchstbeihilfe 

210 

Bestimmungs
sicherheit 

252 
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II 
(Vorbereitende Rechtsakte) 

KOMMISSION 

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 90/44/EWG zur Änderung 
der Richtlinie 79/373/EWG über den Verkehr mit Miscbfuttermitteln 

(91/C 103/06) 

KOM(91) 90 endg. 

(Von der Kommission vorgelegt am 27. März 1991) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 
43, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Mit der Richtlinie 79/373/EWG ('), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 90/44/EWG (2), wurde der Verkehr 
mit Mischfuttermitteln innerhalb der Gemeinschaft gere
gelt. 

Mit der Richtlinie 90/44/EWG wurde die in Kraft be
findliche Regelung vielfach und wesentlich geändert, ins
besondere hinsichlich der im Bereich der Etikettierung 
der Mischfuttermittel zu beachtenden Bestimmungen. 
Nach dieser letzten Richtlinie müssen die Mitgliedstaa
ten an einem genauen Datum, nämlich dem 22. Januar 
1992, die Bestimmungen in Kraft setzen, die erforderlich 
sind, um dieser neuen Regelung nachzukommen. 

Die genannte Richtlinie sieht keine Ausnahme für solche 
Mischfuttermittel vor, die vor dem 22. Januar 1992 her
gestellt wurden und noch nach diesem Zeitpunkt mit ei
ner der neuen Regelung nicht entsprechenden Etikettie
rung im Handel sind. Diese Unterlassung ist dadurch zu 
beheben, daß es ermöglicht wird, Mischfuttermittel, die 
vor dem 22. Januar 1992 entsprechend den zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Vorschriften hergestellt wurden, 

noch bis zum 31. Dezember 1992 mit dieser Etikettie
rung in den Handel zu bringen — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Richtlinie 90/44/EWG wird wie folgt geändert: 

In Artikel 2 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

„Die Mitgliedstaaten sehen jedoch vor, daß Misch
futtermittel, die vor dem 22. Januar 1992 entspre
chend der zu diesem Zeitpunkt in dem Mitgliedstaat 
gültigen Regelung hergestellt wurden und den Be
stimmungen dieser Richtlinie nicht entsprechen, noch 
bis zum 31. Dezember 1992 in den Handel gebracht 
werden können." 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten setzen am 22. Januar 1992 die erfor
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, 
um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die 
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Diese von den Mitgliedstaaten erlassenen Bestimmungen 
enthalten eine Bezugnahme auf diese Richtlinie oder 
werden anläßlich ihrer Verkündung mit einer derartigen 
Bezugnahme versehen. Die Einzelheiten hinsichlich die
ser Bezugnahme werden von den Mitgliedstaaten erlas
sen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

O ABl. Nr. L 86 vom 6. 4. 1979, S. 30. 

O ABl. Nr. L 27 vom 31. 1. 1990, S. 35. 
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